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RAHMENBESCHLUSS 2004/757/JI DES RATES 

vom 25. Oktober 2004 

zur Festlegung von Mindestvorschriften über die 
Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen im 

Bereich des illegalen Drogenhandels 

Artikel 1 

Definitionen 

Im Sinne dieses Rahmenbeschlusses bezeichnet der Begriff 

▼M1 
1. Der Begriff „Drogen“ bezeichnet: 

a) eine Substanz, die im Einheits-Übereinkommen der Vereinten 
Nationen von 1961 über Suchtstoffe in der durch das Protokoll 
von 1972 geänderten Fassung oder im Übereinkommen der Ver
einten Nationen von 1971 über psychotrope Stoffe erfasst ist; 

b) sämtliche im Anhang aufgeführten Substanzen; 

▼B 
2. „Grundstoffe“ die in den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erfass

ten Stoffe, für die den Verpflichtungen nach Artikel 12 des Über
einkommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr 
mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen vom 20. Dezember 1988 
nachzukommen ist; 

3. „juristische Person“ jedes Rechtssubjekt, das diesen Status nach dem 
jeweils geltenden innerstaatlichen Recht besitzt, mit Ausnahme von 
Staaten oder sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts in 
Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse und von öffentlich-recht
lichen internationalen Organisationen ; 

▼M1 
4. „neue psychoaktive Substanz“ eine Substanz in reiner Form oder als 

Zubereitung, die nicht unter das Einheits-Übereinkommen der Ver
einten Nationen von 1961 über Suchtstoffe in der durch das Pro
tokoll von 1972 geänderten Fassung und nicht unter das Überein
kommen der Vereinten Nationen von 1971 über psychotrope Stoffe 
fällt, jedoch möglicherweise mit Risiken für die Gesundheit oder die 
Gesellschaft verbunden ist, die denen ähnlich sind, die mit den Sub
stanzen verbunden sind, die unter die genannten Übereinkommen 
fallen; 

5. „Zubereitung“ eine Mischung, die eine oder mehrere neue psycho
aktive Substanzen enthält. 

Artikel 1a 

Verfahren für die Aufnahme neuer psychoaktiver Substanzen in die 
Definition von Drogen 

(1) Auf der Grundlage einer Risikobewertung oder kombinierten Ri
sikobewertung gemäß Artikel 5c der Verordnung (EG) Nr. 1920/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) und im Einklang mit den 
in Absatz 2 diese Artikels genannten Kriterien erlässt die Kommission 
unverzüglich einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 8a zur Ände
rung des Anhangs dieses Rahmenbeschlusses zum Zweck der Aufnahme 
der neuen psychoaktiven Substanz(en) und der Feststellung dass die 
neue(n) psychoaktive(n) Substanz(en) ein hohes Risiko für die 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1920/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 1).
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öffentliche Gesundheit und gegebenenfalls für die Gesellschaft auf Uni
onsebene darstellt bzw. darstellen und in die Definition von Drogen 
aufgenommen wird bzw. werden. 

(2) Bei der Entscheidung darüber, ob ein in Absatz 1 genannter de
legierter Rechtsakt erlassen werden soll, berücksichtigt die Kommission, 
ob das Verwendungsausmaß oder die Konsummuster hinsichtlich der 
neuen psychoaktiven Substanz sowie ihre Verfügbarkeit und ihr Ver
breitungspotenzial innerhalb der Union erheblich sind und ob der durch 
den Konsum der neuen psychoaktiven Substanz verursachte gesundheit
liche Schaden in Verbindung mit ihrer akuten oder chronischen Toxizi
tät sowie ihrem Missbrauchs- und Suchtpotenzial lebensbedrohlich ist. 
Der gesundheitliche Schaden gilt als lebensbedrohlich, wenn die neue 
psychoaktive Substanz voraussichtlich zum Tod führt oder voraussicht
lich für tödliche Verletzungen, schwere Krankheiten, schwere körper
liche oder geistige Beeinträchtigung oder eine erhebliche Ausbreitung 
von Krankheiten, einschließlich der Übertragung von Viren durch Blut, 
ursächlich ist. 

Ferner berücksichtigt die Kommission, ob durch die neue psychoaktive 
Substanz für den Einzelnen und für die Gesellschaft ein ernster Schaden 
entsteht und insbesondere, ob die Auswirkungen der neuen psychoakti
ven Substanz auf das Funktionieren der Gesellschaft und auf die öffent
liche Ordnung dazu führen, dass es zu einer Störung der öffentlichen 
Ordnung oder zu gewalttätigem oder asozialem Verhalten mit einer 
Schädigung des Konsumenten oder anderer Personen oder von Eigen
tum kommt, oder ob kriminelle Handlungen, einschließlich organisierter 
Kriminalität, in Verbindung mit der neuen psychoaktiven Substanz sys
tematischen Charakter haben, mit erheblichen illegalen Erträgen verbun
den sind oder erhebliche wirtschaftliche Kosten verursachen. 

(3) Hält die Kommission es innerhalb von sechs Wochen ab dem 
Tag des Eingangs des gemäß Artikel 5c Absatz 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 1920/2006 angefertigten Risikobewertungsberichts oder des kom
binierten Risikobewertungsberichts nicht für erforderlich, einen delegier
ten Rechtsakt zur Aufnahme der neuen psychoaktiven Substanz(en) in 
die Definition von Drogen zu erlassen, unterbreitet sie dem Europäi
schen Parlament und dem Rat einen Bericht, in dem sie die Gründe 
hierfür erläutert. 

(4) In Bezug auf die neuen psychoaktiven Substanzen, die in den 
Anhang dieses Rahmenbeschlusses aufgenommen wurden, setzen die 
Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um die Bestimmungen 
dieses Rahmenbeschlusses so bald wie möglich, spätestens aber sechs 
Monate nach Inkrafttreten des delegierten Rechtsakts zur Änderung des 
Anhangs, auf diese neuen psychoaktiven Substanzen anzuwenden. Sie 
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vor
schriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffent
lichung auf diesen Rahmenbeschluss Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln 
die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

Artikel 1b 

Nationale Kontrollmaßnahmen 

Die Mitgliedstaaten können unbeschadet der ihnen in diesem Rahmen
beschluss auferlegten Verpflichtungen in Bezug auf neue psychoaktive 
Substanzen nationale Kontrollmaßnahmen, die sie für angebracht halten, 
auf ihrem Hoheitsgebiet beibehalten oder einführen. 

▼M1
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Artikel 2 

Straftaten in Verbindung mit illegalem Handel mit Drogen und 
Grundstoffen 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um si
cherzustellen, dass folgende vorsätzliche Handlungen unter Strafe ge
stellt werden, wenn sie ohne entsprechende Berechtigung vorgenommen 
wurden: 

a) das Gewinnen, Herstellen, Ausziehen, Zubereiten, Anbieten, Feilhal
ten, Verteilen, Verkaufen, Liefern — gleichviel zu welchen Bedin
gungen —, Vermitteln, Versenden — auch im Transit —, Befördern, 
Einführen oder Ausführen von Drogen; 

b) das Anbauen des Opiummohns, des Kokastrauchs oder der Canna
bispflanze; 

c) das Besitzen oder Kaufen von Drogen mit dem Ziel, eine der unter 
Buchstabe a) aufgeführten Handlungen vorzunehmen; 

d) das Herstellen, Befördern oder Verteilen von Grundstoffen in der 
Kenntnis, dass sie der illegalen Erzeugung oder der illegalen Her
stellung von Drogen dienen. 

(2) Die Handlungen nach Absatz 1 fallen nicht in den Anwendungs
bereich dieses Rahmenbeschlusses, wenn die Täter sie ausschließlich für 
ihren persönlichen Konsum im Sinne des nationalen Rechts begangen 
haben. 

Artikel 3 

Anstiftung, Beihilfe und Versuch 

(1) Jeder Mitgliedstaat ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um 
die Anstiftung und die Beihilfe zu einer der in Artikel 2 genannten 
Straftaten und den Versuch ihrer Begehung als Straftat einzustufen. 

(2) Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, dass der Versuch des Anbie
tens oder der Zubereitung von Drogen nach Artikel 2 Absatz 1 Buch
stabe a) sowie der Versuch des Erwerbs von Drogen nach Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe c) keinen Straftatbestand darstellt. 

Artikel 4 

Strafen 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um si
cherzustellen, dass die in Artikel 2 und 3 genannten Straftaten mit wirk
samen, verhältnismäßigen und abschreckenden strafrechtlichen Sanktio
nen bedroht sind. 

Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicher
zustellen, dass die in Artikel 2 genannten Straftaten mit Freiheitsstrafen 
im Höchstmaß von mindestens einem bis drei Jahren bedroht sind. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um si
cherzustellen, dass die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) 
genannten Straftaten mit Freiheitsstrafen im Höchstmaß von mindestens 
fünf bis zehn Jahren bedroht sind, wenn einer der folgenden Umstände 
vorliegt: 

a) die Straftat betrifft große Mengen von Drogen; 

▼B
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b) die Straftat betrifft entweder die gesundheitsschädlichsten Drogen 
oder hat bei mehreren Personen zu schweren gesundheitlichen Schä
den geführt. 

(3) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um si
cherzustellen, dass die in Absatz 2 genannten Straftaten mit Freiheits
strafen im Höchstmaß von mindestens zehn Jahren bedroht sind, wenn 
die Straftat im Rahmen einer kriminellen Vereinigung im Sinne der 
Gemeinsamen Maßnahme 98/733/JI vom 21. Dezember 1998 betreffend 
die Strafbarkeit der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union ( 1 ) begangen wurde. 

(4) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um si
cherzustellen, dass die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) genannten 
Straftaten mit Freiheitsstrafen im Höchstmaß von mindestens fünf bis 
zehn Jahren bedroht sind, wenn die Straftat im Rahmen einer kriminel
len Vereinigung im Sinne der Gemeinsamen Maßnahme 98/733/JI be
gangen wurde und die Grundstoffe zur Erzeugung oder Herstellung von 
Drogen unter den in Absatz 2 Buchstabe a) oder b) genannten Umstän
den dienen sollen. 

(5) Unbeschadet der Rechte der Opfer und anderer gutgläubiger Drit
ter trifft jeder Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen, um die Ein
ziehung der Stoffe, die Gegenstand der in den Artikeln 2 und 3 genann
ten Straftaten sind, der Tatwerkzeuge, die zur Begehung dieser Strafta
ten verwendet wurden oder bestimmt waren, und der Erträge aus diesen 
Straftaten oder die Einziehung von Vermögensgegenständen, deren Wert 
dem Wert dieser Erträge, Stoffe oder Tatwerkzeuge entspricht, zu er
möglichen. 

Die Begriffe „Einziehung“, „Tatwerkzeuge“, „Erträge“ und „Ver
mögensgegenstände“ haben dieselbe Bedeutung wie in Artikel 1 des 
Übereinkommens des Europarates von 1990 über Geldwäsche sowie 
Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten. 

Artikel 5 

Besondere Umstände 

Ungeachtet des Artikels 4 kann jeder Mitgliedstaat die erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die in Artikel 4 vor
gesehenen Strafen gemildert werden können, wenn der Straftäter 

a) sich von seinen kriminellen Aktivitäten im Bereich des illegalen 
Handels mit Drogen und Grundstoffen lossagt und 

b) den Verwaltungs- oder Justizbehörden Informationen liefert, die sie 
nicht auf andere Weise erhalten könnten, und ihnen auf diese Weise 
hilft, 

i) die Auswirkungen der Straftat zu verhindern oder abzumildern, 

ii) andere Straftäter zu ermitteln oder vor Gericht zu bringen, 

iii) Beweise zu sammeln oder 

iv) weitere Straftaten im Sinne der Artikel 2 und 3 zu verhindern. 

Artikel 6 

Verantwortlichkeit juristischer Personen 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um si
cherzustellen, dass eine juristische Person für eine Straftat im Sinne der 

▼B 

( 1 ) ABl. L 351 vom 29.12.1998, S. 1.



 

02004F0757 — DE — 09.06.2021 — 004.001 — 6 

Artikel 2 und 3 die zu ihren Gunsten von einer Person begangen wurde, 
die entweder allein oder als Mitglied eines Organs der juristischen 
Person gehandelt hat und die eine leitende Stellung innerhalb der ju
ristischen Person aufgrund 

a) der Befugnis zur Vertretung der juristischen Person oder 

b) der Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu 
treffen, oder 

c) einer Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person innehat, ver
antwortlich gemacht werden kann. 

(2) Neben den in Absatz 1 vorgesehenen Fällen trifft jeder Mitglied
staat die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass eine ju
ristische Person verantwortlich gemacht werden kann, wenn mangelnde 
Überwachung oder Kontrolle seitens einer der in Absatz 1 genannten 
Personen die Begehung einer Straftat im Sinne der Artikel 2 und 3 
zugunsten der juristischen Person durch eine ihr unterstellte Person 
ermöglicht hat. 

(3) Die Verantwortlichkeit der juristischen Person nach den Absätzen 
1 und 2 schließt die strafrechtliche Verfolgung natürlicher Personen als 
Täter, Anstifter oder Gehilfen bei einer Straftat im Sinne der Artikel 2 
und 3 nicht aus. 

Artikel 7 

Sanktionen gegen juristische Personen 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass gegen eine gemäß Artikel 6 Absatz 1 verantwort
liche juristische Person wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Sanktionen verhängt werden können, zu denen strafrechtliche oder 
nichtstrafrechtliche Geldsanktionen gehören und andere Sanktionen ge
hören können, beispielsweise: 

a) Ausschluss von steuerlichen oder sonstigen Vorteilen oder öffent
lichen Zuwendungen; 

b) vorübergehendes oder ständiges Verbot der Ausübung einer gewerb
lichen Tätigkeit; 

c) richterliche Aufsicht; 

d) richterlich angeordnete Auflösung; 

e) vorübergehende oder endgültige Schließung von Einrichtungen, die 
zur Begehung der Straftat genutzt wurden; 

f) in Übereinstimmung mit Artikel 4 Absatz 5 Einziehung der Stoffe, 
die Gegenstand der in den Artikeln 2 und 3 genannten Straftaten 
sind, der Tatwerkzeuge, die zur Begehung dieser Straftaten verwen
det wurden oder bestimmt waren, und der Erträge aus diesen Straf
taten oder die Einziehung von Vermögensgegenständen, deren Wert 
dem Wert dieser Erträge, Stoffe oder Tatwerkzeuge entspricht. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um si
cherzustellen, dass gegen eine gemäß Artikel 6 Absatz 2 verantwortliche 
juristische Person wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sank
tionen und Maßnahmen verhängt werden. 

Artikel 8 

Gerichtsbarkeit und Strafverfolgung 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um seine 
Gerichtsbarkeit in Bezug auf die Straftaten im Sinne der Artikel 2 und 3 
in den Fällen zu begründen, in denen 

a) die Straftat ganz oder teilweise in seinem Hoheitsgebiet begangen 
wurde oder 

▼B
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b) es sich bei dem Täter um einen seiner Staatsangehörigen handelt 
oder 

c) die Straftat zugunsten einer im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
niedergelassenen juristischen Person begangen wurde. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann beschließen, dass er die Gerichtsbarkeits
bestimmungen in Absatz 1 Buchstaben b) und c) nicht oder nur in 
bestimmten Fällen oder unter bestimmten Umständen anwendet, sofern 
die Straftat außerhalb seines Hoheitsgebiets begangen wurde. 

(3) Ein Mitgliedstaat, der aufgrund seiner Rechtsvorschriften eigene 
Staatsangehörige nicht ausliefert, trifft die erforderlichen Maßnahmen, 
um seine Gerichtsbarkeit in Bezug auf eine Straftat im Sinne der Ar
tikel 2 und 3 zu begründen und gegebenenfalls die Strafverfolgung 
einzuleiten, sofern die Straftat von einem seiner Staatsangehörigen au
ßerhalb seines Hoheitsgebiets begangen wurde. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten das Generalsekretariat des Rates 
und die Kommission, wenn sie beschließen, Absatz 2 anzuwenden, 
wobei sie gegebenenfalls angeben, für welche bestimmten Fälle und 
Umstände dies gilt. 

▼M1 

Artikel 8a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra
gen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1a 
wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 
22. November 2017 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 
über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 
stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäi
sche Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 
spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1a kann vom Europäi
schen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Be
schluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Be
schluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Be
schluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 
wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kom
mission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstän
digen, im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ( 1 ) enthaltenen Grund
sätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1a erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände er
hoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische 
Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Par
laments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

▼B 

( 1 ) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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Artikel 9 

Durchführung und Berichte 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 
dem Rahmenbeschluss bis zum 12. Mai 2006 nachzukommen. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen dem Generalsekretariat des Rates und 
der Kommission innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist den Wortlaut 
der Vorschriften mit, mit denen ihre Verpflichtungen aus diesem Rah
menbeschluss in innerstaatliches Recht umgesetzt werden. Die Kommis
sion legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis spätestens 
12. Mai 2009 einen Bericht über die Umsetzung des Rahmenbeschlus
ses vor, einschließlich seiner Auswirkungen auf die justizielle Zusam
menarbeit im Bereich des illegalen Drogenhandels. Anhand dieses Be
richts prüft der Rat bis spätestens innerhalb von sechs Monaten nach 
Vorlage des Berichts, ob die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maß
nahmen getroffen haben, um diesem Rahmenbeschluss nachzukommen. 

Artikel 10 

Räumlicher Anwendungsbereich 

Dieser Rahmenbeschluss findet auf Gibraltar Anwendung. 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

Dieser Rahmenbeschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

▼B
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ANHANG 

Liste der Substanzen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b 

1. P-Methylthioamphetamin oder 4-Methylthioamphetamin gemäß dem Be
schluss 1999/615/JI des Rates ( 1 ). 

2. Paramethoxymethamphetamin oder N-Methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-Ami
nopropane gemäß dem Beschluss 2002/188/JI des Rates ( 2 ). 

3. 2,5-Dimethoxy-4-Jodophenethylamin, 2,5-Dimethoxy-4-Ethylthiophenethyla
min, 2,5-Dimethoxy-4-(n)-Propylthiophenethylamin und 2,4,5-Trimethoxy
amphetamin gemäß dem Beschluss 2003/847/JI des Rates ( 3 ). 

4. 1-Benzylpiperazin oder 1-Benzyl-1,4 Diazacyclohexan oder N-Benzylpipera
zin oder Benzylpiperazin gemäß dem Beschluss 2008/206/JI des Rates ( 4 ). 

5. 4-Methylmethcathinon gemäß dem Beschluss 2010/759/EU des Rates ( 5 ). 

6. 4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4′-DMAR) und 1- 
Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin (MT-45) gemäß dem Durchfüh
rungsbeschluss (EU) 2015/1873 des Rates ( 6 ). 

7. 4-Methylamphetamin gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1874 
des Rates ( 7 ). 

8. 4-Iod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)phenethylamin (25I-NBOMe), 3,4- 
Dichloro-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamid (AH-7921), 3,4- 
Methylendioxypyrovaleron (MDPV) und 2-(3-Methoxyphenyl)-2-(ethyla
mino)cyclohexanon (Methoxetamin) gemäß dem Durchführungsbeschluss 
(EU) 2015/1875 des Rates ( 8 ). 

9. 5-(2-Aminopropyl)indol gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1876 
des Rates ( 9 ). 

10. 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-Pyrrolidinovalerophenon, α-PVP) 
gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1070 des Rates ( 10 ). 

▼M1 

( 1 ) Beschluss 1999/615/JI des Rates vom 13. September 1999 über Kontrollmaßnahmen 
und strafrechtliche Sanktionen im Zusammenhang mit der neuen synthetischen Droge 4- 
MTA (ABl. L 244 vom 16.9.1999, S. 1). 

( 2 ) Beschluss 2002/188/JI des Rates vom 28. Februar 2002 über Kontrollmaßnahmen und 
strafrechtliche Sanktionen im Zusammenhang mit der neuen synthetischen Droge 
PMMA (ABl. L 63 vom 6.3.2002, S. 14). 

( 3 ) Beschluss 2003/847/JI des Rates vom 27. November 2003 über Kontrollmaßnahmen 
und strafrechtliche Sanktionen im Zusammenhang mit den neuen synthetischen Drogen 
2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 und TMA-2 (ABl. L 321 vom 6.12.2003 S. 64). 

( 4 ) Beschluss 2008/206/JI des Rates vom 3. März 2008 über Kontrollmaßnahmen und 
strafrechtliche Sanktionen für die neue synthetische Droge 1-Benzylpiperazin (BZP) 
(ABl. L 63 vom 7.3.2008 S. 45). 

( 5 ) Beschluss 2010/759/EU des Rates vom 2. Dezember 2010 über Kontrollmaßnahmen für 
4-Methylmethcathinon (Mephedron) (ABl. L 322 vom 8.12.2010, S. 44). 

( 6 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1873 des Rates vom 8. Oktober 2015 über Kon
trollmaßnahmen für 4-Methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4′- 
DMAR) und 1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin (MT-45) (ABl. L 275 vom 
20.10.2015, S. 32). 

( 7 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1874 des Rates vom 8. Oktober 2015 über Kon
trollmaßnahmen für 4-Methylamphetamin (ABl. L 275 vom 20.10.2015, S. 35). 

( 8 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1875 des Rates vom 8. Oktober 2015 über Kon
trollmaßnahmen für 4-Iod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)phenethylamin (25I- 
NBOMe), 3,4-Dichloro-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamid (AH-7921), 
3,4-Methylendioxypyrovaleron (MDPV) und 2-(3-Methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cy
clohexanon (Methoxetamin) (ABl. L 275 vom 20.10.2015, S. 38). 

( 9 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1876 des Rates vom 8. Oktober 2015 über Kon
trollmaßnahmen für 5-(2-Aminopropyl)indol (ABl. L 275 vom 20.10.2015, S. 43). 

( 10 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1070 des Rates vom 27. Juni 2016 über Kontroll
maßnahmen für 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-Pyrrolidinovalerophenon, α- 
PVP) (ABl. L 178 vom 2.7.2016, S. 18).
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11. Methyl 2-[[1-(cyclohecylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl
butanoat (MDMB-CHMICA) gemäß dem Durchführungsbeschluss 
(EU) 2017/369 des Rates ( 1 ). 

12. N-(1-Phenethylpiperidin-4-yl)-N-Phenylacrylamid (Acryloylfentanyl) gemäß 
dem Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1774 des Rates ( 2 ). 

▼M2 
13. N-Phenyl-N-[1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-Carboxamid (Furanyl

fentanyl) gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2170 des Rates ( 3 ). 

14. N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-inda
zol-3-carboxamid (ADB-CHMINACA) gemäß dem Durchführungsbeschluss 
(EU) 2018/747 des Rates ( 4 ). 

15. 1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamid (CU
MYL-4CN-BINACA) gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2018/748 
des Rates ( 5 ). 

16. N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropancarboxamid (Cyclo
propylfentanyl) und 2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- 
yl]acetamid (Methoxyacetylfentanyl) gemäß dem Durchführungsbeschluss 
(EU) 2018/1463 des Rates ( 6 ). 

▼M3 
17. N,N-Diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol- 

1-ethanamin (Isotonitazen). ( 7 ). 

▼M4 
18. Methyl-3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-carbo

nyl]amino}Butanoat (MDMB-4en-PINACA) ( 8 ). 

19. Methyl-2-{[1-(4-fluorbutyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino}-3,3-Dimethylbuta
noat (4F-MDMB-BICA) ( 8 ). 

▼M1 

( 1 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2017/369 des Rates vom 27. Februar 2017 über Kontroll
maßnahmen für Methyl 2-[[1-(cyclohecylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3-di
methylbutanoat (MDMB-CHMICA) (ABl. L 56 vom 3.3.2017, S. 210). 

( 2 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1774 des Rates vom 25. September 2017 über Kon
trollmaßnahmen für N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamid (Acryloylfentanyl) 
(ABl. L 251 vom 29.9.2017, S. 21). 

( 3 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2170 des Rates vom 15. November 2017 über Kon
trollmaßnahmen für N-Phenyl-N-[1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-Carboxamid 
(Furanylfentanyl) (ABl. L 306 vom 22.11.2017, S. 19). 

( 4 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2018/747 des Rates vom 14. Mai 2018 über Kontroll
maßnahmen für die neue psychoaktive Substanz N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan- 
2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamid (ADB-CHMINACA) (ABl. L 125 
vom 22.5.2018, S. 8). 

( 5 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2018/748 des Rates vom 14. Mai 2018 über Kontroll
maßnahmen für die neue psychoaktive Substanz 1-(4-Cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan- 
2-yl)-1H-indazol-3-carboxamid (CUMYL-4CN-BINACA) (ABl. L 125 vom 22.5.2018, 
S. 10). 

( 6 ) Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1463 des Rates vom 28. September 2018 über Kon
trollmaßnahmen für die neuen psychoaktiven Substanzen N-Phenyl-N-[1-(2-phenyle
thyl)piperidin-4-yl]cyclopropancarboxamid (Cyclopropylfentanyl) und 2-Methoxy-N-phe
nyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (Methoxyacetylfentanyl) (ABl. L 245 
vom 1.10.2018, S. 9). 

( 7 ) Delegierte Richtlinie (EU) 2020/1687 der Kommission vom 2. September 2020 zur 
Änderung des Anhangs des Rahmenbeschlusses 2004/757/JI des Rates im Hinblick auf 
die Aufnahme der neuen psychoaktiven Substanz, N,N-Diethyl-2-[[4-(1-methylet
hoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethanamin (Isotonitazen), in die Defini
tion von Drogen (ABl. L 379 vom 13.11.2020, S. 55). 

( 8 ) Delegierte Richtlinie (EU) 2021/802 der Kommission vom 12. März 2021 zur Änderung 
des Anhangs des Rahmenbeschlusses 2004/757/JI des Rates im Hinblick auf die Auf
nahme der neuen psychoaktiven Substanzen Methyl-3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)- 
1H-indazol-3-carbonyl]amino}Butanoat (MDMB-4en-PINACA) und Methyl-2-{[1-(4-flu
orbutyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino}-3,3-Dimethylbutanoat (4F-MDMB-BICA) in die 
Definition von Drogen (ABl. L 178, vom 20.05.2021, S.1).
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